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 Teil 1 
Allgemeine Regelungen 

 
§ 1 

Versammlungsfreiheit 
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§ 2 
Regelungsbereich, Begriffsbestimmun-

gen 
 
(1) Dieses Gesetz regelt 
 
1. die Ausgestaltung der Versammlungsfrei-
heit bei öffentlichen und nichtöffentlichen 
Versammlungen unter freiem Himmel oder in 
geschlossenen Räumen nach Artikel 8 des 
Grundgesetzes, 
 
2. das Vermummungs- und Schutzausrüs-
tungsverbot bei öffentlichen Versammlungen 
unter freiem Himmel und bei sonstigen öf-
fentlichen Veranstaltungen unter freiem Him-
mel nach § 17 und 
 
3. das Militanzverbot bei öffentlichen Ver-
sammlungen unter freiem Himmel und bei 
sonstigen öffentlichen Veranstaltungen unter 
freiem Himmel nach § 18.  
 
(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gilt 
dieses Gesetz sowohl für öffentliche als auch 
für nichtöffentliche Versammlungen.  
 
(3) Versammlung im Sinne dieses Gesetzes 
ist eine örtliche Zusammenkunft von mindes-
tens zwei Personen zur gemeinschaftlichen, 
überwiegend auf die Teilhabe an der öffent-
lichen Meinungsbildung gerichteten Erörte-
rung oder Kundgebung.  
 
(4) Eine Versammlung oder Veranstaltung ist 
öffentlich, wenn die Teilnahme nicht auf ei-
nen individuell bestimmten Personenkreis 
beschränkt ist oder die Versammlung auf 
eine Kundgebung an die Öffentlichkeit in ih-
rem räumlichen Umfeld gerichtet ist. 
 

 § 2 
Regelungsbereich, Begriffsbestimmun-

gen 
 

(1) Dieses Gesetz regelt 
 
1. unverändert 
 
 
 
 
 
2. unverändert 
 
 
 
 
 
3. das Gewalt- und Einschüchterungsverbot 
bei öffentlichen Versammlungen unter freiem 
Himmel und bei sonstigen öffentlichen Ver-
anstaltungen unter freiem Himmel nach § 18.  
 
(2) unverändert 
 
 
 
(3) Versammlung im Sinne dieses Gesetzes 
ist eine örtliche Zusammenkunft von mindes-
tens drei Personen zur gemeinschaftlichen, 
überwiegend auf die Teilhabe an der öffent-
lichen Meinungsbildung gerichteten Erörte-
rung oder Kundgebung.  
 
(4) unverändert 

§ 3  
Zusammenarbeit 

 
(1) Aufgabe der zuständigen Behörde ist es, 
die Durchführung der Versammlung vor Stö-
rungen zu schützen und von der Versamm-
lung oder von Dritten auf die Versammlung 
oder ihre Teilnehmer ausgehende Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
abzuwehren.  
 

 § 3  
Zusammenarbeit 

 
(1) Aufgabe der zuständigen Behörde ist es, 
die Durchführung der Versammlung vor Stö-
rungen zu schützen und von der Versamm-
lung oder von Dritten auf die Versammlung 
oder ihre Teilnehmer ausgehende Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit abzuwehren.  
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(2) Soweit es nach Art und Umfang der Ver-
sammlung erforderlich ist, bietet die zustän-
dige Behörde der Person, die eine öffentliche 
Versammlung veranstaltet oder der die Lei-
tung übertragen worden ist, rechtzeitig ein 
Kooperationsgespräch an, um die Gefahren-
lage und sonstige Umstände zu erörtern, die 
für die ordnungsgemäße Durchführung der 
Versammlung wesentlich sind. Bestehen An-
haltspunkte für Gefahren, die gemäß § 13 
Absatz 1 oder 2, § 23 Absatz 1 zu einem Ver-
bot oder Beschränkungen führen können, ist 
Gelegenheit zu geben, durch ergänzende 
Angaben oder Veränderungen der beabsich-
tigten Versammlung ein Verbot oder Be-
schränkungen entbehrlich zu machen.  
 
(3) Die Veranstalterin oder der Veranstalter 
einer öffentlichen Versammlung ist aufgeru-
fen, mit den zuständigen Behörden zu ko-
operieren, insbesondere Auskunft über Art, 
Umfang und vorgesehenen Ablauf der Ver-
anstaltung zu geben. Die Veranstalterin oder 
der Veranstalter ist zur Mitwirkung nicht 
rechtlich verpflichtet. Die zuständige Be-
hörde soll die Mitwirkung der Veranstalterin 
oder des Veranstalters oder der die Ver-
sammlung leitenden Person jedoch bei Maß-
nahmen nach § 13 berücksichtigen.  
 
(4) Im Rahmen der Kooperation informiert 
die zuständige Behörde die Person, die eine 
öffentliche Versammlung veranstaltet oder 
der die Leitung übertragen worden ist, vor 
und während der Versammlung über erheb-
liche Änderungen der Gefahrenlage, soweit 
dieses nach Art und Umfang der Versamm-
lung erforderlich ist. 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert 
 

§ 4  
Veranstaltung einer Versammlung 

 
Wer zu einer Versammlung einlädt oder die 
Versammlung nach § 10 anzeigt oder deren 
Zulassung nach § 20 Absatz 2 beantragt, 
veranstaltet eine Versammlung. In der Einla-
dung zu einer öffentlichen Versammlung ist 
der Name der Veranstalterin oder des Ver-
anstalters anzugeben.  
 
 
 
 

 § 4  
Veranstaltung einer Versammlung 

 
unverändert 

Joachim
Hervorheben
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§ 5  
Versammlungsleitung 

 
(1) Wer eine Versammlung veranstaltet, lei-
tet die Versammlung. Veranstalten mehrere 
Personen eine Versammlung, bestimmen 
diese die Versammlungsleitung. Veranstaltet 
eine Vereinigung die Versammlung, so wird 
sie von der Person geleitet, die für die Verei-
nigung handlungsbefugt ist.  
 
(2) Die Versammlungsleitung ist übertragbar.  
 
(3) Gibt es keine Person, die die Versamm-
lung veranstaltet, soll die Versammlung eine 
Versammlungsleitung bestimmen. Bei jeder 
öffentlichen Versammlung muss eine Person 
die Leitung innehaben. 
 
 
(4) Die Vorschriften dieses Gesetzes über 
die Versammlungsleitung gelten für nichtöf-
fentliche Versammlungen nur, wenn eine 
Versammlungsleitung bestimmt ist. 
 

 § 5  
Versammlungsleitung 

 
(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
 
(3) Gibt es keine Person, die die Versamm-
lung veranstaltet, soll die Versammlung eine 
Versammlungsleitung bestimmen. Bei jeder 
öffentlichen Versammlung muss eine Person 
die Leitung innehaben. Dies gilt nicht für 
Spontanversammlungen (§ 10 Absatz 4). 
 
(4) unverändert 

§ 6  
Pflichten und Befugnisse der Versamm-

lungsleitung 
 
(1) Die Versammlungsleitung sorgt für den 
ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlung 
und wirkt auf deren Friedlichkeit hin. Sie darf 
die Versammlung jederzeit unterbrechen o-
der schließen. Bei Versammlungen unter 
freiem Himmel soll die zuständige Behörde 
über das beabsichtigte Vorhaben in Kenntnis 
gesetzt werden. 
 
(2) Die Versammlungsleitung kann sich der 
Hilfe von geeigneten Ordnerinnen und Ord-
nern bedienen, die mindestens 14 Jahre alt 
sein müssen. Diese müssen bei Versamm-
lungen unter freiem Himmel durch weiße 
Armbinden oder Leibwesten, die nur die gut 
sichtbare Bezeichnung „Ordnerin“ oder „Ord-
ner“ tragen dürfen, kenntlich sein. Die Vor-
schriften dieses Gesetzes für Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Versammlung gel-
ten auch für Ordnerinnen und Ordner.  
 
(3) Die zur Aufrechterhaltung der Ordnung in 
der Versammlung getroffenen Anweisungen 

 § 6  
Pflichten und Befugnisse der Versamm-

lungsleitung 
 
unverändert 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15915 

 
 

8 

der Versammlungsleitung und der Ordnerin-
nen und Ordner sind zu befolgen.  
 
(4) Die Versammlungsleitung darf Personen, 
welche die Ordnung der Versammlung er-
heblich stören, ausschließen. Bei Versamm-
lungen unter freiem Himmel darf dies nur mit 
Zustimmung der zuständigen Behörde erfol-
gen. Wer aus der Versammlung ausge-
schlossen wird, hat sich unverzüglich zu ent-
fernen. 
 

§ 7  
Störungsverbot 

 
(1) Es ist verboten, eine Versammlung mit 
dem Ziel zu stören, diese zu behindern oder 
zu vereiteln.  
 
(2) Nach Absatz 1 ist insbesondere verboten, 

 
1. in der Absicht, nicht verbotene Versamm-
lungen zu behindern oder zu vereiteln, Ge-
walttätigkeiten vorzunehmen oder anzudro-
hen oder Störungen zu verursachen, 
 
2. in der Absicht, nicht verbotene Versamm-
lungen zu verhindern oder ihre Durchführung 
zu vereiteln oder wesentlich zu erschweren, 
Handlungen vorzunehmen, die auf die För-
derung von in Nummer 1 beschriebenen 
Handlungen gegen bevorstehende Ver-
sammlungen gerichtet sind oder 
 
3. bei einer öffentlichen Versammlung der 
Versammlungsleitung oder den Ordnerinnen 
und Ordnern in der rechtmäßigen Erfüllung 
ihrer Ordnungsaufgaben mit Gewalt oder 
Drohung mit Gewalt Widerstand zu leisten 
oder sie während der Ausübung ihrer 
Ordnungsaufgaben tätlich anzugreifen. 
 

 § 7  
Störungsverbot 

 
(1) unverändert 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Nicht auf Behinderung zielende kommu-
nikative Gegenproteste unterfallen nicht dem 
Störungsverbot. 
 

§ 8  
Waffen- und Gewalttätigkeitsverbot 

 
(1) Es ist verboten, 
 
1. Waffen im Sinne von § 1 Absatz 2 des 
Waffengesetzes vom 11. Oktober 2002 

 § 8  
Waffen- und Gewalttätigkeitsverbot 

 
(1) Es ist verboten, 
 
1. Waffen im Sinne von § 1 Absatz 2 des 
Waffengesetzes vom 11. Oktober 2002 

Joachim
Hervorheben
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(BGBl. I S. 3970, 4592; 2003 I S. 1957) in der 
jeweils geltenden Fassung oder 
 
2. sonstige Gegenstände, die ihrem Wesen 
nach dazu bestimmt oder, ohne dazu be-
stimmt zu sein, dazu geeignet sind und dazu 
genutzt werden sollen, Verletzungen von 
Personen oder erhebliche Schäden an Sa-
chen herbeizuführen, 
 
bei Versammlungen oder auf dem Weg zu o-
der von Versammlungen mit sich zu führen, 
zu Versammlungen hinzuschaffen oder sie 
zur Verwendung bei Versammlungen bereit-
zuhalten oder zu verteilen. Die zuständige 
Behörde kann auf Antrag eine Befreiung vom 
Verbot nach Satz 1 erteilen, wenn dies zum 
Schutz einer an der Versammlung teilneh-
menden Person erforderlich ist. Auf Polizei-
vollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe-
amte im Dienst findet Satz 1 keine Anwen-
dung.  
 
(2) Es ist verboten, in einer Versammlung o-
der aus einer Versammlung heraus durch 
Gewalttätigkeiten auf Personen oder Sachen 
einzuwirken. 
 
(3) Es ist verboten, öffentlich zur Teilnahme 
an einer öffentlichen Versammlung aufzufor-
dern, deren Durchführung durch ein vollzieh-
bares Verbot untersagt oder deren vollzieh-
bare Auflösung angeordnet worden ist. 
 

(BGBl. I S. 3970, 4592; 2003 I S. 1957) in der 
jeweils geltenden Fassung oder 
 
2. sonstige Gegenstände, die ihrem Wesen 
nach dazu bestimmt oder, ohne dazu be-
stimmt zu sein, dazu geeignet sind und dazu 
genutzt werden sollen, Verletzungen von 
Personen oder erhebliche Schäden an Sa-
chen herbeizuführen, 
 
bei Versammlungen oder auf dem Weg zu o-
der von Versammlungen mit sich zu führen, 
zu Versammlungen hinzuschaffen oder sie 
zur Verwendung bei Versammlungen bereit-
zuhalten oder zu verteilen. Auf Polizeivoll-
zugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte 
im Dienst findet Satz 1 keine Anwendung.  
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
(3) unverändert 

§ 9  
Anwendbarkeit des Polizeirechts  

 
(1) Soweit dieses Gesetz die Abwehr von 
Gefahren gegenüber einzelnen Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern nicht regelt, sind 
Maßnahmen gegen sie nach dem Polizeige-
setz des Landes Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 
2003 (GV. NRW. S. 441) in der jeweils gel-
tenden Fassung zulässig, wenn von ihnen 
nach den zum Zeitpunkt der Maßnahme er-
kennbaren Umständen vor oder bei der 
Durchführung der Versammlung oder im An-
schluss an sie eine unmittelbare Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit oder Ordnung aus-
geht. Bereits vor Anzeige oder Durchführung 
der Versammlung erlassene individualbezo-
gene polizeiliche Maßnahmen, 

 § 9  
Anwendbarkeit des Polizeirechts  

 
(1) Soweit dieses Gesetz die Abwehr von 
Gefahren gegenüber einzelnen Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern nicht regelt, sind 
Maßnahmen gegen sie nach dem Polizeige-
setz des Landes Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 
2003 (GV. NRW. S. 441) in der jeweils gel-
tenden Fassung zulässig, wenn von ihnen 
nach den zum Zeitpunkt der Maßnahme er-
kennbaren Umständen vor oder bei der 
Durchführung der Versammlung oder im An-
schluss an sie eine unmittelbare Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit ausgeht. Bereits 
vor Anzeige oder Durchführung der Ver-
sammlung erlassene individualbezogene po-
lizeiliche Maßnahmen, insbesondere 
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insbesondere aufenthaltsbestimmende An-
ordnungen, bleiben unberührt. 
  
(2) Für Versammlungen in geschlossenen 
Räumen gilt Absatz 1 für den Fall, dass von 
den Teilnehmerinnen oder Teilnehmern eine 
Gefahr im Sinne von § 23 Absatz 1 ausgeht. 
  
(3) Maßnahmen vor Beginn der Versamm-
lung, welche die Teilnahme an der Ver-
sammlung unterbinden sollen, setzen eine 
Teilnahmeuntersagung nach § 14 oder § 24 
voraus.  
 
(4) Sobald die Versammlung beendet ist, 
kommt dieses Gesetz nicht mehr zur Anwen-
dung. Entsprechendes gilt gegenüber Perso-
nen, die bereits vor Beendigung der Ver-
sammlung den räumlichen Bereich der Ver-
sammlung verlassen haben. 
 

aufenthaltsbestimmende Anordnungen, blei-
ben unberührt. 
  
(2) unverändert 
 
 
 
 
(3) unverändert 
 
 
 
 
 
(4) unverändert 
 

Teil 2 
Versammlungen unter freiem Himmel 

 
§ 10  

Anzeige 
 
(1) Wer eine öffentliche Versammlung unter 
freiem Himmel veranstalten will, hat dies der 
zuständigen Behörde spätestens 48 Stun-
den vor der Einladung zu der Versammlung 
anzuzeigen. Veranstalten mehrere Perso-
nen eine Versammlung, ist nur eine Anzeige 
abzugeben. Die Anzeige muss schriftlich, 
elektronisch oder zur Niederschrift erfolgen. 
Bei der Berechnung der Frist bleiben Sams-
tage, Sonn- und Feiertage außer Betracht.  
 
(2) Die Anzeige muss den geplanten Ablauf 
der Versammlung nach erwarteter Teilneh-
merzahl, Ort, Zeit und Thema bezeichnen, 
bei Aufzügen auch den beabsichtigten Stre-
ckenverlauf. Sie muss Namen, telefonische 
Erreichbarkeit und eine für den Schriftver-
kehr mit der zuständigen Behörde geeignete 
Anschrift der anzeigenden Person und der 
Person, die sie leiten soll, enthalten. Wird die 
Versammlungsleitung erst später bestimmt, 
sind Name und eine für den Schriftverkehr 
mit der zuständigen Behörde geeignete An-
schrift der vorgesehenen Person sowie die 
telefonische Erreichbarkeit der zuständigen 
Behörde unverzüglich mitzuteilen. Wenn die 

 Teil 2 
Versammlungen unter freiem Himmel 

 
§ 10  

Anzeige 
 
(1) Wer eine öffentliche Versammlung unter 
freiem Himmel veranstalten will, hat dies der 
zuständigen Behörde spätestens 48 Stun-
den vor der Einladung zu der Versammlung 
anzuzeigen. Veranstalten mehrere Perso-
nen eine Versammlung, ist nur eine Anzeige 
abzugeben. Die Anzeige muss schriftlich, 
elektronisch oder zur Niederschrift erfolgen.  
 
 
 
(2) unverändert 
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Versammlungsleitung sich der Hilfe von Ord-
nerinnen und Ordnern bedient, ist ihr Einsatz 
unter Angabe der Zahl der dafür voraussicht-
lich eingesetzten Personen der zuständigen 
Behörde mitzuteilen. Änderungen sind der 
zuständigen Behörde unverzüglich mitzutei-
len.  
 
(3) Wenn der Zweck der Versammlung durch 
eine Einhaltung der Frist nach Absatz 1 
Satz 1 gefährdet würde (Eilversammlung), 
ist die Versammlung spätestens mit der Be-
kanntgabe bei der zuständigen Behörde o-
der bei der Polizei anzuzeigen. Die Anzeige 
kann telefonisch erfolgen.  
 
(4) Die Anzeigepflicht entfällt ausnahms-
weise nur dann, wenn sich die Versammlung 
aufgrund eines aktuellen Anlasses augen-
blicklich bildet (Spontanversammlung).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert 
 

§ 11  
Erlaubnisfreiheit 

  
Für eine öffentliche Versammlung unter 
freiem Himmel sind keine behördlichen Er-
laubnisse erforderlich, die sich auf die Benut-
zung der öffentlichen Verkehrsflächen bezie-
hen. 

 

 § 11  
Erlaubnisfreiheit 

  
unverändert 

§ 12  
Behördliche Ablehnungsrechte 

 
(1) Die zuständige Behörde kann eine zur 
Leitung einer öffentlichen Versammlung un-
ter freiem Himmel vorgesehene Person als 
ungeeignet ablehnen, wenn deren Einsatz 
nach den zur Zeit des Erlasses der Verfü-
gung erkennbaren Umständen die öffentli-
che Sicherheit bei Durchführung der Ver-
sammlung unmittelbar gefährdet. 
  
(2) Wenn aufgrund tatsächlicher Anhalts-
punkte zu besorgen ist, dass von einer öf-
fentlichen Versammlung unter freiem Him-
mel eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
ausgeht, hat die Veranstalterin oder der Ver-
anstalter der Behörde auf deren Aufforde-
rung hin Namen und Adressen der vorgese-
henen Ordnerinnen und Ordner mitzuteilen. 

Die zuständige Behörde kann diese als un-
geeignet ablehnen, wenn ihr Einsatz nach 
den zur Zeit des Erlasses der Verfügung 

 § 12  
Behördliche Ablehnungsrechte 

 
unverändert 
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erkennbaren Umständen die öffentliche Si-
cherheit bei Durchführung der Versammlung 
unmittelbar gefährdet. 
 

 
§ 13  

Beschränkungen, Verbot, Auflösung 
 
(1) Die zuständige Behörde kann eine Ver-
sammlung unter freiem Himmel beschrän-
ken, um eine unmittelbare Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit oder Ordnung abzuweh-
ren. Als Beschränkungen kommen insbeson-
dere Verfügungen zum Ort und zum Verlauf 
der Veranstaltung in Betracht. 
 
 
(2) Die zuständige Behörde kann eine Ver-
sammlung verbieten oder auflösen, wenn 
ihre Durchführung die öffentliche Sicherheit 
unmittelbar gefährdet und die Gefahr nicht 
anders abgewehrt werden kann. Eine verbo-
tene Versammlung ist aufzulösen. Nach der 
Auflösung haben sich die teilnehmenden 
Personen unverzüglich zu entfernen. Es ist 
verboten, anstelle der aufgelösten Ver-
sammlung eine Ersatzveranstaltung durch-
zuführen.  
  
(3) Geht eine unmittelbare Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit oder Ordnung von Drit-
ten aus, sind Maßnahmen der Gefahrenab-
wehr gegen diese zu richten. Kann dadurch 
auch unter Heranziehung von landes- oder 
bundesweit verfügbaren Polizeikräften eine 
unmittelbare Gefahr nicht abgewehrt wer-
den, dürfen Maßnahmen nach den Absätzen 
1 oder 2 auch zulasten der Versammlung er-
griffen werden, von der die Gefahr nicht aus-
geht. Ein Verbot oder die Auflösung dieser 
Versammlung setzt Gefahren für Leben oder 
Gesundheit von Personen oder für Sachgü-
ter von erheblichem Wert voraus.  
 
(4) Sollen eine beschränkende Verfügung o-
der ein Verbot ausgesprochen werden, so 
sind diese nach Feststellung der Vorausset-
zungen, die diese Verfügung rechtfertigen, 
unverzüglich bekannt zu geben. Die Be-
kanntgabe einer nach Versammlungsbeginn 
erfolgenden beschränkenden Verfügung o-
der einer Auflösung muss unter Angabe des 
Grundes der Maßnahme erfolgen. 

 § 13  
Beschränkungen, Verbot, Auflösung 

 
(1) Die zuständige Behörde kann eine Ver-
sammlung unter freiem Himmel beschrän-
ken, um eine unmittelbare Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit abzuwehren. Als Be-
schränkungen kommen insbesondere Verfü-
gungen zum Ort und zum Verlauf der Veran-
staltung in Betracht. Auf Bundesautobahnen 
finden keine Versammlungen statt. 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Geht eine unmittelbare Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit von Dritten aus, sind 
Maßnahmen der Gefahrenabwehr gegen 
diese zu richten. Kann dadurch auch unter 
Heranziehung von landes- oder bundesweit 
verfügbaren Polizeikräften eine unmittelbare 
Gefahr nicht abgewehrt werden, dürfen Maß-
nahmen nach den Absätzen 1 oder 2 auch 
zulasten der Versammlung ergriffen werden, 
von der die Gefahr nicht ausgeht. Ein Verbot 
oder die Auflösung dieser Versammlung 
setzt Gefahren für Leben oder Gesundheit 
von Personen oder für Sachgüter von erheb-
lichem Wert voraus.  
 
(4) unverändert 
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§ 14  
Gefährderansprache, Untersagung der 
Teilnahme oder Anwesenheit und Aus-

schluss von Personen 
 
(1) Rechtfertigen Tatsachen die Annahme, 
dass eine Person gegen Verbote in den §§ 7, 
8, 17 oder 18 verstoßen wird, kann die zu-
ständige Behörde zur Verhütung dieser Ge-
fahren eine Gefährderansprache durchfüh-
ren. Die betroffene Person darf hierzu ange-
halten werden. 
 
(2) Die zuständige Behörde kann einer Per-
son die Teilnahme an oder die Anwesenheit 
in einer Versammlung unter freiem Himmel 
vor deren Beginn untersagen, wenn von ihr 
nach den zur Zeit des Erlasses der Verfü-
gung erkennbaren Umständen bei Durchfüh-
rung der Versammlung eine unmittelbare 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht. 
In der Untersagung soll angeordnet werden, 
dass sich die betroffene Person innerhalb ei-
nes festgelegten Zeitrahmens oder zu einem 
bestimmten Zeitpunkt auf einer Polizei-
dienststelle einzufinden und sich dort mit ei-
nem Personaldokument auszuweisen hat 
(Meldeauflage). § 10 Absatz 2 Satz 2 des Po-
lizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfa-
len gilt entsprechend. 
 
(3) Wer durch sein Verhalten in der Ver-
sammlung die öffentliche Sicherheit unmittel-
bar gefährdet, ohne dass die Versamm-
lungsleitung dies unterbindet, oder wer einer 
Anordnung nach § 17 Absatz 2 oder § 18 Ab-
satz 2 zuwider handelt, kann von der zustän-
digen Behörde ausgeschlossen werden. Wer 
aus der Versammlung ausgeschlossen wird, 
hat sich unverzüglich zu entfernen. 

 

 § 14  
Gefährderansprache, Untersagung der 
Teilnahme oder Anwesenheit und Aus-

schluss von Personen 
 
unverändert 

§ 15 
Kontrollstellen 

 
Die Polizei kann Personen und Sachen 
durchsuchen und die Identität einer Person 
feststellen an einer Kontrollstelle, die von ihr 
eingerichtet worden ist, um eine Straftat 
nach § 27 Absatz 4, 5 und 7 zu verhüten. 
§ 12 Absatz 2 des Polizeigesetzes des Lan-
des Nordrhein-Westfalen ist anwendbar.  

 
 

 § 15 
Kontrollstellen 

 
(1) Bestehen tatsächliche Anhaltspunkte da-
für, dass Waffen mitgeführt werden oder der 
Einsatz von Gegenständen im Sinne von § 8 
Absatz 1 Nummer 2, § 17 oder § 18 die öf-
fentliche Sicherheit bei Durchführung einer 
öffentlichen Versammlung unter freiem Him-
mel unmittelbar gefährden wird, können auf 
den Anfahrts- und Fußwegen zu der 
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Versammlung Kontrollstellen errichtet wer-
den, um Personen und Sachen zu durchsu-
chen. 
 
(2) Identitätsfeststellungen sowie weitere po-
lizei- und ordnungsrechtliche oder strafpro-
zessuale Maßnahmen sind nur zulässig, so-
weit sich an der Kontrollstelle tatsächliche 
Anhaltspunkte für einen bevorstehenden 
Verstoß gegen § 8 Absatz 1 Nummer 2, § 17, 
§ 18 oder für die Begehung strafbarer Hand-
lungen ergeben. § 12 Absatz 2 des Polizei-
gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
ist anwendbar. 
 

§ 16  
Aufnahmen und Aufzeichnungen von 

Bild und Ton 
 
(1) Die zuständige Behörde darf Bild- und 
Tonaufnahmen sowie entsprechende Auf-
zeichnungen von einer Person bei oder im 
Zusammenhang mit einer öffentlichen Ver-
sammlung unter freiem Himmel anfertigen, 
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass von der Person bei oder im Zusammen-
hang mit der Versammlung eine erhebliche 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung ausgeht, und die Maßnahmen er-
forderlich sind, um diese Gefahr abzuweh-
ren. Die Aufnahmen und Aufzeichnungen 
dürfen auch angefertigt werden, wenn an-
dere Personen unvermeidbar betroffen wer-
den.  
 
(2) Die zuständige Behörde darf Übersichts-
aufnahmen von öffentlichen Versammlun-
gen unter freiem Himmel und ihrem Umfeld 
zur Lenkung und Leitung des Polizeieinsat-
zes anfertigen, wenn dies wegen der Größe 
oder Unübersichtlichkeit der Versammlung 
im Einzelfall erforderlich ist. Die Übersichts-
aufnahmen dürfen aufgezeichnet werden, 
soweit Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass von Versammlungen, von Teilen 
hiervon oder ihrem Umfeld erhebliche Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung ausgehen. Die Identifizierung einer auf 
den Übersichtsaufnahmen oder -aufzeich-
nungen abgebildeten Person ist nur zulässig, 
soweit die Voraussetzungen nach Absatz 1 
vorliegen.  
 

 § 16  
Aufnahmen und Aufzeichnungen von 

Bild und Ton 
 
(1) Die zuständige Behörde darf Bild- und 
Tonaufnahmen sowie entsprechende Auf-
zeichnungen von einer Person bei oder im 
Zusammenhang mit einer öffentlichen Ver-
sammlung unter freiem Himmel anfertigen, 
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass von der Person bei oder im Zusammen-
hang mit der Versammlung eine erhebliche 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht, 
und die Maßnahmen erforderlich sind, um 
diese Gefahr abzuwehren. Die Aufnahmen 
und Aufzeichnungen dürfen auch angefertigt 
werden, wenn andere Personen unvermeid-
bar betroffen werden.  
 
 
(2) Die zuständige Behörde darf Übersichts-
aufnahmen von öffentlichen Versammlun-
gen unter freiem Himmel und ihrem Umfeld 
zur Lenkung und Leitung des Polizeieinsat-
zes anfertigen, wenn dies wegen der Größe 
oder Unübersichtlichkeit der Versammlung 
im Einzelfall erforderlich ist. Die Übersichts-
aufnahmen dürfen aufgezeichnet werden, 
soweit Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass von Versammlungen, von Teilen 
hiervon oder ihrem Umfeld erhebliche Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit ausge-
hen. Die Identifizierung einer auf den Über-
sichtsaufnahmen oder -aufzeichnungen ab-
gebildeten Person ist nur zulässig, soweit die 
Voraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen. 
Der weitere Umgang mit den auf Grundlage 
einer Identifizierung erhobenen Daten 
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(3) Aufnahmen und Aufzeichnungen sind of-
fen vorzunehmen. Die Versammlungsleitung 
ist unverzüglich über die Anfertigung von 
Übersichtsaufnahmen und -aufzeichnungen 
in Kenntnis zu setzen. Verdeckte Bild- und 
Tonaufnahmen oder entsprechende Auf-
zeichnungen sind nur zulässig, wenn ande-
renfalls Leben oder die körperliche Unver-
sehrtheit der die Aufnahme oder Aufzeich-
nung durchführenden Personen gefährdet 
würde. 
  
 
(4) Die von einer Aufzeichnung nach Absatz 
1 oder Absatz 2 Satz 3 betroffene Person ist 
über die Maßnahme zu unterrichten, sobald 
ihre Identität bekannt ist und zulässige Ver-
wendungszwecke nicht gefährdet sind. So-
weit verdeckte Aufnahmen angefertigt wor-
den sind und keine Mitteilung an die be-
troffene Person erfolgt, sind der Versamm-
lungsleitung die Gründe für die Anfertigung 
der verdeckten Aufnahmen mitzuteilen, so-
bald zulässige Verwendungszwecke nicht 
gefährdet sind. Nachforschungen zur Fest-
stellung der Identität einer Person sind nur 
vorzunehmen, wenn dies unter Berücksichti-
gung der Eingriffsintensität der Maßnahme 
gegenüber dieser Person, des Aufwands für 
die Feststellung ihrer Identität sowie der dar-
aus für diese oder andere Personen folgen-
den Beeinträchtigungen geboten ist.  
  
 
 
 
 
 

bestimmt sich nach Maßgabe der Verord-
nung (EU) 2016/679 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1, L 314 vom 22.11.2016, S. 72) 
in der jeweils geltenden Fassung, in Verbin-
dung mit dem Datenschutzgesetz Nordrhein-
Westfalen vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 
244) in der jeweils geltenden Fassung. 
 
(3) Aufnahmen und Aufzeichnungen sind of-
fen und unter strikter Beachtung des Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatzes vorzunehmen. 
Die Versammlungsleitung ist unverzüglich 
über die Anfertigung von Übersichtsaufnah-
men und -aufzeichnungen in Kenntnis zu 
setzen. Verdeckte Bild- und Tonaufnahmen 
oder entsprechende Aufzeichnungen sind 
nur zulässig, wenn anderenfalls Leben oder 
die körperliche Unversehrtheit der die Auf-
nahme oder Aufzeichnung durchführenden 
Personen gefährdet würde. 
 
(4) Die von einer Aufzeichnung nach Absatz 
1 oder Absatz 2 Satz 3 betroffene Person ist 
über die Maßnahme zu unterrichten, sobald 
ihre Identität bekannt ist und zulässige Ver-
wendungszwecke nicht gefährdet sind. So-
weit verdeckte Aufnahmen angefertigt wor-
den sind und keine Mitteilung an die be-
troffene Person erfolgt, sind der Versamm-
lungsleitung die Gründe für die Anfertigung 
der verdeckten Aufnahmen mitzuteilen, so-
bald zulässige Verwendungszwecke nicht 
gefährdet sind. Nachforschungen zur Fest-
stellung der Identität einer Person sind nur 
vorzunehmen, wenn dies unter Berücksichti-
gung der Eingriffsintensität der Maßnahme 
gegenüber dieser Person, des Aufwands für 
die Feststellung ihrer Identität sowie der dar-
aus für diese oder andere Personen folgen-
den Beeinträchtigungen geboten ist. Auf den 
Einsatz unbemannter, ferngesteuerter oder 
sich autonom bewegender Fluggeräte (Droh-
nen) ist in geeigneter, für die Versammlungs-
teilnehmenden erkennbarer Weise hinzuwei-
sen. 
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(5) Die Aufzeichnungen dürfen auch verwen-
det werden  
 
1. für die Verfolgung von Straftaten von Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern,  
 
2. zur Gefahrenabwehr, wenn von der be-
troffenen Person in oder im Zusammenhang 
mit der Versammlung die Gefahr einer Ver-
letzung von Strafgesetzen ausging und zu 
besorgen ist, dass bei künftigen Versamm-
lungen von dieser Person erneut die Gefahr 
der Verletzung von Strafgesetzen ausgehen 
wird, 
 
3. zur befristeten Dokumentation des polizei-
lichen Handelns, sofern eine Störung der öf-
fentlichen Sicherheit oder Ordnung eingetre-
ten ist oder 
 
4. zum Zweck der polizeilichen Aus- oder 
Fortbildung.  
 
(6) Die Aufzeichnungen sind nach Beendi-
gung der Versammlung oder zeitlich und 
sachlich damit unmittelbar im Zusammen-
hang stehender Ereignisse unverzüglich zu 
vernichten. Dies gilt nicht, soweit sie für die 
in Absatz 5 aufgeführten Zwecke benötigt 
werden. Aufzeichnungen, die für die Zwecke 
des Absatzes 5 verwendet werden, sind ein 
Jahr nach ihrer Anfertigung zu vernichten, 
sofern sie nicht Gegenstand oder Beweismit-
tel eines Rechtsbehelfs oder gerichtlichen 
Verfahrens sind. 
  
(7) Soweit Aufzeichnungen zur polizeilichen 
Aus- und Fortbildung verwendet werden, ist 
hierzu eine eigene Fassung herzustellen, die 
eine Identifizierung der darauf abgebildeten 
Personen unumkehrbar ausschließt. Die 
Herstellung einer solchen Fassung ist nur in-
nerhalb eines Zeitraums von einem Monat 
nach Beendigung der Versammlung zuläs-
sig. Die ursprüngliche Aufzeichnung ist un-
verzüglich nach der Herstellung der Fassung 
im Sinne des Satzes 1 zu vernichten.   
 
(8) Die Gründe für die Anfertigung von Bild-, 
Ton- und Übersichtsaufzeichnungen nach 
Absatz 1 und 2 und für ihre Verwendung 
nach Absatz 5 sind zu dokumentieren. Wer-
den von Aufzeichnungen eigene Fassungen 

(5) Die Aufzeichnungen dürfen auch verwen-
det werden  
 
1. für die Verfolgung von Straftaten von Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern,  
 
2. zur Gefahrenabwehr, wenn von der be-
troffenen Person in oder im Zusammenhang 
mit der Versammlung die Gefahr einer Ver-
letzung von Strafgesetzen ausging und zu 
besorgen ist, dass bei künftigen Versamm-
lungen von dieser Person erneut die Gefahr 
der Verletzung von Strafgesetzen ausgehen 
wird, 
 
3. zur befristeten Dokumentation des polizei-
lichen Handelns, sofern eine Störung der öf-
fentlichen Sicherheit eingetreten ist oder 
 
 
4. zum Zweck der polizeilichen Aus- oder 
Fortbildung.  
 
(6) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Die Gründe für die Anfertigung von Bild-, 
Ton- und Übersichtsaufzeichnungen nach 
Absatz 1 und 2 und für ihre Verwendung 
nach Absatz 5 sind schriftlich oder elektro-
nisch zu dokumentieren. Werden von 
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nach Absatz 7 hergestellt, sind die Anzahl 
der hergestellten Fassungen sowie der Ort 
der Aufbewahrung zu dokumentieren.  

 

Aufzeichnungen eigene Fassungen nach 
Absatz 7 hergestellt, sind die Anzahl der her-
gestellten Fassungen sowie der Ort der Auf-
bewahrung zu dokumentieren.  
 

§ 17  
Vermummungs- und Schutzausrüstungs-

verbot 
 
(1) Es ist verboten, bei oder im Zusammen-
hang mit einer öffentlichen Versammlung un-
ter freiem Himmel oder einer sonstigen öf-
fentlichen Veranstaltung unter freiem Him-
mel Gegenstände am Körper zu tragen oder 
mit sich zu führen,  
 
1. die zur Identitätsverschleierung geeignet 
und den Umständen nach darauf gerichtet 
sind, eine zu Zwecken der Verfolgung einer 
Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit 
durchgeführte Feststellung der Identität zu 
verhindern, oder  
 
2. die als Schutzausrüstung geeignet und 
den Umständen nach darauf gerichtet sind, 
Vollstreckungsmaßnahmen eines Trägers 
von Hoheitsgewalt abzuwehren. 
  
(2) Die zuständige Behörde trifft zur Durch-
setzung des Verbots Anordnungen, in denen 
die vom Verbot erfassten Gegenstände be-
zeichnet sind. 

 

 § 17  
Vermummungs- und Schutzausrüstungs-

verbot 
 
unverändert 

§ 18  
Militanzverbot 

 
(1) Es ist verboten, eine öffentliche Ver-
sammlung unter freiem Himmel oder eine 
sonstige öffentliche Veranstaltung unter 
freiem Himmel zu veranstalten, zu leiten o-
der an ihr teilzunehmen, wenn diese infolge 
des äußeren Erscheinungsbildes 
  
1. durch das Tragen von Uniformen, Uni-
formteilen oder uniformähnlichen Kleidungs-
stücken,  
 
2. durch ein paramilitärisches Auftreten oder 
 
3. in vergleichbarer Weise  
 
Gewaltbereitschaft vermittelt und dadurch 
einschüchternd wirkt.  

 § 18  
Gewalt- und Einschüchterungsverbot 

 
(1) Es ist verboten, eine öffentliche Ver-
sammlung unter freiem Himmel oder eine 
sonstige öffentliche Veranstaltung unter 
freiem Himmel zu veranstalten, zu leiten o-
der an ihr teilzunehmen, wenn diese infolge 
des äußeren Erscheinungsbildes 
  
1. durch das Tragen von Uniformen, Uni-
formteilen oder uniformähnlichen Kleidungs-
stücken oder  
 
2. durch ein paramilitärisches Auftreten 
 
 
 
Gewaltbereitschaft vermittelt und dadurch 
einschüchternd wirkt.  
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(2) Die zuständige Behörde trifft zur Durch-
setzung des Verbots Anordnungen, in denen 
die vom Verbot erfassten Gegenstände oder 
Verhaltensweisen bezeichnet sind.  

 

(2) unverändert 

§ 19  
Symbolträchtige Orte und Tage 

 
(1) Die zuständige Behörde kann die Durch-
führung einer Versammlung unter freiem 
Himmel beschränken oder verbieten, die 
Versammlung nach deren Beginn auch auf-
lösen, wenn  
 
1. die Versammlung an einem Ort stattfindet, 
der als Gedenkstätte von historisch heraus-
ragender überregionaler Bedeutung an die 
Opfer der menschenunwürdigen Behand-
lung unter der nationalsozialistischen Ge-
walt- oder Willkürherrschaft erinnert, oder an 
einem Tag stattfindet, der zum Gedenken an 
die Opfer der menschenunwürdigen Be-
handlung unter der nationalsozialistischen 
Gewalt- und Willkürherrschaft bestimmt ist, 
und  
 
2. nach den zur Zeit des Erlasses der Verfü-
gung erkennbaren Umständen die unmittel-
bare Gefahr besteht, dass durch die Ver-
sammlung die nationalsozialistische Gewalt- 
und Willkürherrschaft gebilligt, verherrlicht o-
der gerechtfertigt und dadurch der öffentliche 
Friede gestört wird.  

 
Geschützte Orte nach Satz 1 und ihre räum-
liche Abgrenzung sowie geschützte Tage 
nach Satz 1 können durch Rechtsverord-
nung bestimmt werden.  

 
 

(2) Verbot oder Auflösung setzen voraus, 
dass Beschränkungen nicht ausreichen.  

 

 § 19  
Symbolträchtige Orte und Tage 

 
(1) Die zuständige Behörde kann die Durch-
führung einer Versammlung unter freiem 
Himmel beschränken oder verbieten, die 
Versammlung nach deren Beginn auch auf-
lösen, wenn  
 
1. die Versammlung an einem Ort stattfindet, 
der als Gedenkstätte von historisch heraus-
ragender überregionaler Bedeutung an die 
Opfer der menschenunwürdigen Behand-
lung unter der nationalsozialistischen Ge-
walt- oder Willkürherrschaft erinnert, oder an 
einem Tag stattfindet, der zum Gedenken an 
die Opfer der menschenunwürdigen Be-
handlung unter der nationalsozialistischen 
Gewalt- und Willkürherrschaft bestimmt ist, 
und  
 
2. nach den zur Zeit des Erlasses der Verfü-
gung erkennbaren Umständen die unmittel-
bare Gefahr besteht, dass durch die Ver-
sammlung die nationalsozialistische Gewalt- 
und Willkürherrschaft gebilligt, verherrlicht o-
der gerechtfertigt und dadurch der öffentliche 
Friede gestört wird.  

 
Geschützte Orte nach Satz 1 und ihre räum-
liche Abgrenzung können durch Rechtsver-
ordnung bestimmt werden. Geschützte Tage 
nach Satz 1 sind der 27. Januar und der 9. 
November. 
 
(2) unverändert  

§ 20  
Schutz des Landtags 

 
(1) Für den Landtag Nordrhein-Westfalen 
wird ein befriedeter Bannkreis gebildet, in 
dem öffentliche Versammlungen unter 
freiem Himmel verboten sind. 
 
(2) Ausnahmen von diesem Verbot kann die 
Präsidentin oder der Präsident des Landtags 

 § 20  
Schutz des Landtags 

 
unverändert 
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im Benehmen mit der für Inneres zuständi-
gen Ministerin oder dem für Inneres zustän-
digen Minister zulassen. 
 
(3) Der befriedete Bannkreis wird in der Lan-
deshauptstadt Düsseldorf wie folgt und wie 
aus der Anlage 1 ersichtlich bestimmt: 
 
1. im Norden durch das Molenfundament 
einschließlich Steinschüttung entlang dem 
Grundstück, wobei die östliche und westliche 
Grenze auf der Promenade jeweils durch be-
sonders verlegte Pflastersteine kenntlich ge-
macht sind, 
 
2. im Westen ausgehend von der Rheinufer-
promenade im Bereich der Grünflächen mar-
kiert durch besondere Plattierungen, im Be-
reich der Busparkplätze durch deren äußere 
Begrenzung und weiterhin bis zur Strom-
straße durch eine sichtbare Kante entlang 
der Einfahrt zur Tiefgarage, 
 
3. im Süden westlich beginnend an der Ein-
fahrt zur Tiefgarage die innere Grenze des 
Radweges, im weiteren Verlauf innerhalb der 
Feuerwehrzufahrt durch eine herausgeho-
bene Pflasterung, im Bereich des Grünstrei-
fens durch Betonsteine bis zur östlichen 
Grundstücksgrenze unter Ausklammerung 
des Treppenaufgangs und 
 
4. im Osten beginnend an der Stromstraße 
durch die Bastion, im weiteren Verlauf durch 
die äußere Grenze des Weges unter Einbe-
ziehung des Rondells - Trafostation -, en-
dend auf der Rheinuferpromenade. 

 
§ 21  

Öffentliche Verkehrsflächen in Privatei-
gentum 

 
Auf Grundstücken in Privateigentum, die 
dem allgemeinen Publikum zum kommunika-
tiven Verkehr geöffnet sind, können öffentli-
che Versammlungen auch ohne die Zustim-
mung der Eigentümerin oder des Eigentü-
mers durchgeführt werden. Die Interessen 
der Versammlungsbeteiligten und der be-
troffenen Grundstückseigentümerinnen und 
Grundstückseigentümer sind in Ausgleich zu 
bringen. Die Bedeutung des Ortes für das 
Anliegen der Versammlung, das Hausrecht 

 § 21  
Öffentliche Verkehrsflächen in Privatei-

gentum 
 
unverändert 
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sowie Art und Ausmaß der Belastung der Ei-
gentümerinnen und Eigentümer sind zu be-
rücksichtigen. Überwiegen die Belange der 
privaten Eigentümerinnen und Eigentümer, 
soll die zuständige Behörde einen alternati-
ven öffentlichen Versammlungsort anbieten, 
der dem privaten Raum hinsichtlich Größe, 
Bezug zum Versammlungsgegenstand, der 
zu erwartenden Öffentlichkeitswirkung und 
der Erreichbarkeit möglichst entspricht. 

 
Teil 3 

 Versammlungen in geschlossenen Räu-
men 

 
§ 22  

Einladung 
 
(1) Wer eine öffentliche Versammlung in ge-
schlossenen Räumen veranstaltet, darf in 
der Einladung bestimmte Personen oder 
Personenkreise von der Teilnahme aus-
schließen.  
 
(2) Wenn nicht ausschließlich bestimmte 
Personen eingeladen worden sind, darf Ver-
tretern der Medien der Zutritt zur Versamm-
lung nicht versagt werden. Diese haben sich 
gegenüber der Leitung und gegenüber Ord-
nern nach Aufforderung als Vertreter von 
Medien auszuweisen. Sie können unter den 
gleichen Voraussetzungen wie teilneh-
mende Personen von der Versammlung aus-
geschlossen werden.  

 

 Teil 3 
 Versammlungen in geschlossenen Räu-

men 
 

§ 22  
Einladung 

 
unverändert 

§ 23  
Beschränkungen, Verbot, Auflösung 

 
(1) Die zuständige Behörde kann die Durch-
führung einer Versammlung in geschlosse-
nen Räumen beschränken oder verbieten, 
die Versammlung nach deren Beginn auch 
auflösen, wenn nach den zur Zeit des Erlas-
ses der Maßnahmen erkennbaren Umstän-
den eine unmittelbare Gefahr  
 
1. eines unfriedlichen Verlaufs der Ver-
sammlung oder 
 
2. für Leben oder Gesundheit von Personen 
besteht.  
 

 § 23  
Beschränkungen, Verbot, Auflösung 

 
unverändert 
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(2) Verbot oder Auflösung setzen voraus, 
dass Beschränkungen nicht ausreichen.  
 
(3) Bestehen tatsächliche Anhaltspunkte da-
für, dass von einer öffentlichen Versamm-
lung eine Gefahr für die in Absatz 1 genann-
ten Rechtsgüter ausgeht, dürfen Polizeivoll-
zugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte 
in der Versammlung anwesend sein. Sie ha-
ben sich der Versammlungsleitung zu erken-
nen zu geben. 
 
(4) Geht eine unmittelbare Gefahr für die in 
Absatz 1 genannten Rechtsgüter von Dritten 
aus, sind Maßnahmen der Gefahrenabwehr 
gegen diese zu richten. Kann die Gefahr 
auch unter Heranziehung von landes- und 
bundesweit verfügbaren Polizeikräften nicht 
abgewehrt werden, dürfen Maßnahmen 
nach den Absätzen 1 oder 2 auch zulasten 
der Versammlung ergriffen werden, von der 
die Gefahr nicht ausgeht.  
 
(5) Sollen eine beschränkende Verfügung 
oder ein Verbot ausgesprochen werden, so 
sind diese nach Feststellung der 
Voraussetzungen, die diese Verfügung 
rechtfertigen, unverzüglich bekannt zu 
geben.  
 
(6) Die Bekanntgabe einer nach Versamm-
lungsbeginn ergehenden beschränkenden 
Verfügung oder einer Auflösung muss unter 
Angabe des Grundes der Maßnahme erfol-
gen. 
 
(7) Sobald die Versammlung für aufgelöst er-
klärt ist, haben alle anwesenden Personen 
sich unverzüglich zu entfernen. Es ist verbo-
ten, anstelle der aufgelösten Versammlung 
eine Ersatzversammlung durchzuführen.  
 

§ 24  
Untersagung der Teilnahme oder Anwe-
senheit und Ausschluss von Personen 

 
(1) Die zuständige Behörde kann einer Per-
son die Teilnahme an oder Anwesenheit in 
einer Versammlung in geschlossenen Räu-
men vor deren Beginn untersagen, wenn von 
ihr nach den zur Zeit des Erlasses der Verfü-
gung erkennbaren Umständen bei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 24  
Untersagung der Teilnahme oder Anwe-
senheit und Ausschluss von Personen 

 
unverändert 
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Durchführung der Versammlung eine unmit-
telbare Gefahr im Sinn von § 23 Absatz 1 
ausgeht. 
  
(2) Wer durch sein Verhalten in der Ver-
sammlung eine unmittelbare Gefahr im Sinn 
von § 23 Absatz 1 verursacht, ohne dass die 
Versammlungsleitung dies unterbindet, kann 
von der zuständigen Behörde ausgeschlos-
sen werden. Wer aus der Versammlung aus-
geschlossen wird, hat sich unverzüglich zu 
entfernen.  

 
§ 25  

Kontrollstellen 
 
Die Polizei kann Personen und Sachen 
durchsuchen und die Identität einer Person 
feststellen an einer Kontrollstelle, die von ihr 
eingerichtet worden ist, um eine Straftat 
nach § 27 Absatz 4 und 5 zu verhüten. § 12 
Absatz 2 des Polizeigesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen ist anwendbar. 

 

 § 25 
Kontrollstellen 

 
(1) Bestehen tatsächliche Anhaltspunkte da-
für, dass Waffen mitgeführt werden oder der 
Einsatz von Gegenständen im Sinne von § 8 
Absatz 1 Nummer 2 die öffentliche Sicherheit 
bei Durchführung einer öffentlichen Ver-
sammlung in geschlossenen Räumen unmit-
telbar gefährden wird, können auf den An-
fahrts- und Fußwegen zu der Versammlung 
Kontrollstellen errichtet werden, um Perso-
nen und Sachen zu durchsuchen. 

 
(2) Identitätsfeststellungen sowie weitere po-
lizei- und ordnungsrechtliche oder strafpro-
zessuale Maßnahmen sind nur zulässig, so-
weit sich an der Kontrollstelle tatsächliche 
Anhaltspunkte für einen bevorstehenden 
Verstoß gegen § 8 Absatz 1 Nummer 2 oder 
für die Begehung strafbarer Handlungen er-
geben. § 12 Absatz 2 des Polizeigesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen ist an-
wendbar. 
 

§ 26  
Aufnahmen und Aufzeichnungen von 

Bild und Ton 
 
(1) Unter den Voraussetzungen des § 23 Ab-
satz 1 darf die zuständige Behörde Bild- und 
Tonaufnahmen sowie entsprechende Auf-
zeichnungen von einer Person bei oder im 
Zusammenhang mit einer öffentlichen Ver-
sammlung in geschlossenen Räumen anfer-
tigen, wenn die Maßnahmen erforderlich 
sind, um die Gefahr abzuwehren. Die Auf-
zeichnungen dürfen auch angefertigt wer-
den, wenn andere Personen unvermeidbar 
betroffen werden. 

 § 26  
Aufnahmen und Aufzeichnungen von 

Bild und Ton 
 
(1) unverändert 
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Aufnahmen und Aufzeichnungen sind offen 
vorzunehmen. 
 
(2) Die zuständige Behörde kann eine un-
übersichtliche Versammlung (§ 16 Absatz 2) 
und ihr Umfeld mittels Bild- und Tonaufnah-
men offen beobachten, wenn dies zur Ab-
wehr einer Gefahr im Sinne von § 23 Ab-
satz 1 erforderlich ist. Sie kann zur Abwehr 
einer Gefahr im Sinne von § 23 Absatz 1 of-
fen Bild- und Tonaufzeichnungen von nicht 
bestimmten teilnehmenden Personen (Über-
sichtsaufzeichnungen) fertigen. Die Auswer-
tung von Übersichtsaufzeichnungen mit dem 
Ziel der Identifizierung einer Person ist nur 
zulässig, wenn die Voraussetzungen nach 
Absatz 1 vorliegen.  

 
(3) Die oder der von einer Aufzeichnung 
nach Absatz 1 Betroffene ist über die Maß-
nahme unverzüglich zu unterrichten, soweit 
ihre oder seine Identität feststeht und zuläs-
sige Verwendungszwecke nicht gefährdet 
sind.  
 
(4) Die Aufzeichnungen dürfen auch verwen-
det werden  
 
1. für die Verfolgung von Straftaten von Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern oder  
 
2. zur Gefahrenabwehr, wenn von der be-
troffenen Person in oder im Zusammenhang 
mit der Versammlung eine Gefahr im Sinn 
von § 23 Absatz 1 ausging und zu besorgen 
ist, dass bei künftigen Versammlungen von 
dieser Person erneut Gefahren im Sinn von 
§ 23 Absatz 1 ausgehen werden.  
 
(5) Die Aufzeichnungen sind nach Beendi-
gung der Versammlung oder zeitlich und 
sachlich damit unmittelbar im Zusammen-
hang stehender Ereignisse unverzüglich zu 
vernichten. Dies gilt nicht, soweit sie für die 
in Absatz 4 aufgeführten Zwecke benötigt 
werden. Aufzeichnungen, die für die Zwecke 
des Absatzes 4 verwendet werden, sind ein 
Jahr nach ihrer Anfertigung zu vernichten, 
sofern sie nicht Gegenstand oder Beweismit-
tel eines Rechtsbehelfs oder gerichtlichen 
Verfahrens sind.  
 

 
 
 
(2) gestrichen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) bisher (3) 

- unverändert - 
 
 
 
 
 
(3) bisher (4) 

- unverändert - 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Aufzeichnungen sind nach Beendi-
gung der Versammlung oder zeitlich und 
sachlich damit unmittelbar im Zusammen-
hang stehender Ereignisse unverzüglich zu 
vernichten. Dies gilt nicht, soweit sie für die 
in Absatz 3 aufgeführten Zwecke benötigt 
werden. Aufzeichnungen, die für die Zwecke 
des Absatzes 3 verwendet werden, sind ein 
Jahr nach ihrer Anfertigung zu vernichten, 
sofern sie nicht Gegenstand oder Beweismit-
tel eines Rechtsbehelfs oder gerichtlichen 
Verfahrens sind.  
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(6) Die Gründe für die Anfertigung von Bild- 
und Tonaufzeichnungen nach Absatz 1 
und 2 und für ihre Verwendung nach Ab-
satz 4 sind zu dokumentieren.  

 

(5) Die Gründe für die Anfertigung von Bild- 
und Tonaufzeichnungen nach Absatz 1 und 
für ihre Verwendung nach Absatz 3 sind zu 
dokumentieren.  
 

Teil 4 
Straftaten, Ordnungswidrigkeiten 

 
§ 27  

Straftaten 
 
(1) Wer als Veranstalterin oder Veranstalter 
oder Leitung eine öffentliche Versammlung 
trotz vollziehbaren Verbots durchführt oder 
trotz Auflösung oder Unterbrechung durch 
die Polizei fortsetzt oder eine öffentliche Ver-
sammlung unter freiem Himmel ohne An-
zeige nach § 10 beziehungsweise ohne Aus-
nahmegenehmigung nach § 20 Absatz 2 
durchführt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu ei-
nem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(2) Wer als Leitung einer öffentlichen Ver-
sammlung unter freiem Himmel die Ver-
sammlung wesentlich anders durchführt, als 
die Veranstalterin oder der Veranstalter bei 
der Anmeldung angegeben haben, oder Be-
schränkungen nach § 13 Absatz 1 nicht 
nachkommt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
180 Tagessätzen bestraft.  
 
(3) Wer öffentlich in einer Versammlung oder 
durch Verbreiten von Schriften, Ton- oder 
Bildträgern, Abbildungen oder anderen Dar-
stellungen zur Teilnahme an einer öffentli-
chen Versammlung auffordert, nachdem die 
Durchführung durch ein vollziehbares Verbot 
untersagt oder die Auflösung angeordnet 
worden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu ei-
nem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.  
 
(4) Wer in der Absicht, nicht verbotene Ver-
sammlungen zu behindern oder zu vereiteln, 
Gewalttätigkeiten vornimmt oder androht o-
der grobe Störungen verursacht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.  
 
(5) Wer bei Versammlungen Waffen oder 
Gegenstände entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 mit sich führt, wird mit Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 

 Teil 4 
Straftaten, Ordnungswidrigkeiten 

 
§ 27  

Straftaten 
 
(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert 
 
 
 
 
 
 
(5) unverändert 
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bestraft. Ebenso wird bestraft, wer Waffen o-
der Gegenstände entgegen § 8 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 auf dem Weg zu einer Ver-
sammlung oder im Anschluss an eine Ver-
sammlung mit sich führt, zu der Versamm-
lung hinschafft oder sie zur Verwendung bei 
ihr bereithält oder verteilt oder wer bewaff-
nete Ordnerinnen oder Ordner in öffentlichen 
Versammlungen einsetzt.  
 
(6) Wer gegen die Leitung oder die Ordnerin-
nen oder Ordner einer Versammlung in der 
rechtmäßigen Ausübung von Ordnungsauf-
gaben Gewalt anwendet oder damit droht o-
der diese Personen während der rechtmäßi-
gen Ausübung von Ordnungsaufgaben tät-
lich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
 
(7) Wer entgegen § 17 Absatz 1 Nummer 1 
an öffentlichen Versammlungen unter freiem 
Himmel oder einer sonstigen öffentlichen 
Veranstaltung unter freiem Himmel in einer 
Aufmachung, die geeignet und den Umstän-
den nach darauf gerichtet ist, die Feststel-
lung der Identität zu verhindern, teilnimmt o-
der den Weg zu derartigen Veranstaltungen 
in einer solchen Aufmachung zurücklegt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren o-
der mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird be-
straft, wer der Vorschrift des § 17 Absatz 1 
Nummer 2 zuwiderhandelt.    
 
(8) Wer durch sein eigenes äußeres Erschei-
nungsbild, namentlich 
 
1. durch das Tragen von Uniformen, Uni-
formteilen oder uniformähnlichen Kleidungs-
stücken,  
 
2. durch ein paramilitärisches Auftreten oder 
 
3. in vergleichbarer Weise aggressiv oder 
provokativ 
 
dazu beiträgt, dass eine Versammlung unter 
Verstoß gegen § 18 Absatz 1 Gewaltbereit-
schaft vermittelt und dadurch einschüchternd 
wirkt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Wer durch sein eigenes äußeres Erschei-
nungsbild, namentlich 
 
1. durch das Tragen von Uniformen, Uni-
formteilen oder uniformähnlichen Kleidungs-
stücken oder  
 
2. durch ein paramilitärisches Auftreten  
 
 
 
 
dazu beiträgt, dass eine Versammlung unter 
Verstoß gegen § 18 Absatz 1 Gewaltbereit-
schaft vermittelt und dadurch einschüchternd 
wirkt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft. 
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§ 28 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer  
 
1. der Aufforderung, Namen und Adressen 
der vorgesehenen Ordnerinnen und Ordner 
gemäß § 12 Absatz 2 Satz 1 mitzuteilen, 
nicht nachkommt oder von der zuständigen 
Behörde gemäß § 12 Absatz 2 Satz 2 abge-
lehnte Personen als Ordnerin oder Ordner 
einsetzt, 
 
2. zur Teilnahme an einer Versammlung auf-
ruft, deren Durchführung vollziehbar verbo-
ten oder deren Auflösung vollziehbar ange-
ordnet ist, soweit der Aufruf nicht bereits ge-
mäß § 27 Absatz 3 strafbar ist, 
 
3. dem Störungsverbot nach § 7 zuwiderhan-
delt, soweit die Zuwiderhandlung nicht be-
reits gemäß § 27 Absatz 4 strafbar ist, 
 
4. unter den Voraussetzungen der § 13 Ab-
satz 1 und 2, § 23 Absatz 1 erlassenen, voll-
ziehbaren beschränkenden Verfügungen, 
Verboten oder Auflösungen zuwiderhandelt, 
soweit die Zuwiderhandlung nicht bereits ge-
mäß § 27 Absatz 2 strafbar ist, 
 
5. gegen Meldeauflagen nach § 14 Absatz 2 
Satz 2 verstößt,  
 
6. gegen Anordnungen zur Durchsetzung 
des Vermummungs- und Schutzausrüs-
tungsverbots nach § 17 oder des Militanzver-
bots nach § 18 verstößt,  
 
 
7. entgegen § 17 Absatz 1 Nummer 1 bei ei-
ner öffentlichen Versammlung unter freiem 
Himmel oder einer sonstigen öffentlichen 
Veranstaltung unter freiem Himmel oder auf 
dem Weg dorthin Gegenstände, die geeignet 
und den Umständen nach dazu bestimmt 
sind, die Feststellung der Identität zu verhin-
dern, mit sich führt, 
 
8. vollziehbaren beschränkenden Verfügun-
gen oder Verboten gemäß § 19 zuwiderhan-
delt,  
 

 § 28 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer  
 
1. unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
2. unverändert 
 
 
 
 
 
3. unverändert  
 
 
 
 
4. unverändert  
 
 
 
 
 
5. unverändert  
 
 
6. gegen Anordnungen zur Durchsetzung 
des Vermummungs- und Schutzausrüs-
tungsverbots nach § 17 oder des Gewalt- 
und Einschüchterungsverbots nach § 18 ver-
stößt,  
 
7. unverändert  
 
 
 
 
 
 
 
 
8. unverändert 
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9. gerichtlichen Beschränkungen der Aus-
übung des Versammlungsrechts zuwider-
handelt, 
 
10. ungeachtet einer gemäß § 14 Absatz 2, 
§ 24 Absatz 1 ausgesprochenen Untersa-
gung der Teilnahme an oder der Anwesen-
heit in der Versammlung anwesend ist oder 
sich nach einem gemäß § 14 Absatz 3, § 24 
Absatz 2 angeordneten Ausschluss aus der 
Versammlung nicht unverzüglich entfernt,  
 
11. sich trotz einer unter den Voraussetzun-
gen der §§ 13 und 23 erfolgten Auflösung ei-
ner Versammlung nicht unverzüglich entfernt 
oder 
 
12. entgegen § 20 Absatz 1 an einer öffentli-
chen Versammlung im befriedeten Bann-
kreis teilnimmt oder dazu auffordert.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu dreitausend Euro, in den 
Fällen des Absatz 1 Nummer 1 und 4 bis zu 
eintausendfünfhundert Euro geahndet wer-
den. Die Ordnungswidrigkeit in dem Fall des 
Absatz 1 Nummer 12 kann mit einer Geld-
buße bis zu zehntausend Euro geahndet 
werden. 
 

9. unverändert 
 
 
 
10. unverändert  
 
 
 
 
 
 
 
 
11. unverändert  
 
 
 
12. unverändert 
 
 
 
(2) unverändert  

§ 29 
Einziehung 

 
Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach 
§ 27 oder eine Ordnungswidrigkeit nach § 28 
bezieht, können eingezogen werden. § 74a 
des Strafgesetzbuches in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. November 1998 
(BGBl. I S. 3322), das zuletzt durch Artikel 47 
des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, und 
§ 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. 
November 2020 (BGBl. I S. 2600) geändert 
worden ist, sind anzuwenden. 
 
 
 
 
 
 

 § 29 
Einziehung 

 
unverändert 
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Teil 5 
Kosten, Entschädigung, Schadenersatz 

 
§ 30 

Kosten 
 
Amtshandlungen nach diesem Gesetz sind 
kostenfrei. 
 

 Teil 5 
Kosten, Entschädigung, Schadenersatz 

 
§ 30 

Kosten 
 
unverändert 

§ 31  
Entschädigung und Schadenersatz 

 
Die allgemeinen Entschädigungsregelungen 
finden Anwendung. Weitergehende Ersatz-
ansprüche, insbesondere aus Amtspflicht-
verletzung, bleiben unberührt.  

 

 § 31  
Entschädigung und Schadenersatz 

 
unverändert 

Teil 6 
Zuständigkeit, Einschränkung von 

Grundrechten, Inkrafttreten 
 

§ 32  
Zuständigkeit 

 
Zuständige Behörde nach diesem Gesetz ist 
die Kreispolizeibehörde. Örtlich zuständig ist 
die Kreispolizeibehörde, in deren Bezirk die 
Versammlung stattfindet.  

 

 Teil 6 
Zuständigkeit, Einschränkung von 

Grundrechten, Inkrafttreten 
 

§ 32  
Zuständigkeit 

 
unverändert 

§ 33  
Einschränkung von Grundrechten 

 
Die Grundrechte auf Versammlungsfreiheit 
nach Artikel 8 des Grundgesetzes, informati-
onelle Selbstbestimmung nach Artikel 1 Ab-
satz 1 in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 
des Grundgesetzes, auf Freizügigkeit nach 
Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes so-
wie auf Eigentum nach Artikel 14 des Grund-
gesetzes werden nach Maßgabe dieses Ge-
setzes eingeschränkt.  

 

 § 33  
Einschränkung von Grundrechten 

 
unverändert 

  § 34 
Berichtspflicht 

 
Die Landesregierung überprüft die Auswir-
kungen dieses Gesetzes und berichtet dem 
Landtag bis zum 31. Dezember 2023 und da-
nach alle fünf Jahre über die Erfahrungen mit 
diesem Gesetz. 
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§ 34  
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. 

 
 
 
 
 

 § 35  
Inkrafttreten 

 
bisher § 34 
- unverändert -  

Artikel 2 
 

Aufhebung bisherigen Rechts 
 

(1) Das Bannmeilengesetz des Landtags 
Nordrhein-Westfalen vom 25. Februar 1969 
(GV. NRW. S. 142), das zuletzt durch Arti-
kel 119 des Gesetzes vom 2. Oktober 2014 
(GV. NRW. S. 622) geändert worden ist, wird 
aufgehoben. 
 
(2) Die Verordnung über Zuständigkeiten 
nach dem Versammlungsgesetz vom 2. Feb-
ruar 1987 (GV. NRW. S. 62), die zuletzt 
durch Artikel 4 der Verordnung vom 9. Sep-
tember 2014 (GV. NRW. S. 500) geändert 
worden ist, wird aufgehoben.  

 

 Artikel 2 
 

Aufhebung bisherigen Rechts 
 

Unverändert 

 
 
 
 

Artikel 3 
 

  
 
 
 

Artikel 3 
 

Änderung des Polizeigesetzes des Lan-
des Nordrhein-Westfalen 

 
Das Polizeigesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. Juli 2003 (GV. NRW. S. 441), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 995) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

 Änderung des Polizeigesetzes des Lan-
des Nordrhein-Westfalen 

 
Unverändert 

1. § 12 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  
 

a) In Satz 1 Nummer 4 werden nach 
der Angabe „Abs. 2 Nr. 1“ das 
Komma durch das Wort „oder“ er-
setzt und nach dem Wort „Bege-
hungsformen“ die Wörter „oder 
nach § 27 des Versammlungsgeset-
zes“ gestrichen.  
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b) Satz 2 wird aufgehoben.  

 
2. § 16a Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„(2) Eine längerfristige Observation be-
darf der Anordnung durch das Amtsge-
richt, in dessen Bezirk die Polizeibe-
hörde ihren Sitz hat. Die Anordnung be-
darf der Schriftform und ist auf höchs-
tens drei Monate zu befristen. Eine Ver-
längerung um jeweils nicht mehr als drei 
weitere Monate ist zulässig, soweit die 
Voraussetzungen der Anordnung unter 
Berücksichtigung der gewonnenen Er-
kenntnisse fortbestehen. § 18 Absatz 2 
Satz 5 bis 9 gilt entsprechend. In der An-
ordnung sind anzugeben 
 
1. die Person, gegen sich die Maß-
nahme richtet, soweit möglich mit Name 
und Anschrift, 
 
2. Art, Beginn und Ende der Maßnahme 
und 
 
3. Tatsachen, die den Einsatz der Maß-
nahme begründen. 
 
Für das Verfahren gelten die Vorschrif-
ten des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
entsprechend. 
Soll die Maßnahme ohne Wissen der 
betroffenen Person durchgeführt wer-
den, kann die Entscheidung des Ge-
richts ohne vorherige Anhörung der be-
troffenen Person ergehen und bedarf zu 
ihrer Wirksamkeit nicht der Bekanntma-
chung an sie.“ 

 

  

3. In § 17 Absatz 2 werden die Sätze 3 bis 
9 durch folgenden Satz ersetzt: 

 
„Für den Einsatz der Mittel zum Abhören 
und Aufzeichnen des gesprochenen 
Wortes gilt § 16a Absatz 2 entspre-
chend.“ 
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4. § 19 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„(2) Der Einsatz von Personen, deren 
Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten 
nicht bekannt ist, bedarf der Anordnung 
durch das Amtsgericht, in dessen Bezirk 
die Polizeibehörde ihren Sitz hat. Die 
Anordnung bedarf der Schriftform und 
ist auf höchstens sechs Monate zu be-
fristen. Eine Verlängerung um jeweils 
nicht mehr als sechs weitere Monate ist 
zulässig, soweit die Voraussetzungen 
der Anordnung unter Berücksichtigung 
der gewonnenen Erkenntnisse fortbe-
stehen. § 16a Absatz 2 Satz 5 bis 7 gilt 
entsprechend.“ 

 

  

5. § 20 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  
 

„(4) Für den Einsatz eines Verdeckten 
Ermittlers gelten § 19 Absatz 2 sowie 
§ 17 Absatz 4 entsprechend.“ 

 

  

6. § 20a wie folgt geändert:  
 

a) Absatz 3 wird durch die folgenden 
Absätze 3 und 4 ersetzt:  

 
„(3) Maßnahmen nach Absatz 1 be-
dürfen der Anordnung durch das 
Amtsgericht, in dessen Bezirk die 
Polizeibehörde ihren Sitz hat. § 16a 
Absatz 2 Satz 2 bis 7 gilt entspre-
chend. In der Anordnung sind anzu-
geben 
 
1. die tragenden Erkenntnisse für 
das Vorliegen der Gefahr nach Ab-
satz 1 und die Begründung der Ver-
hältnismäßigkeit der Maßnahme, 

 
2. die Art der Maßnahme sowie, so-
weit vorhanden, 

 
 

3. der Name und die Anschrift der 
Betroffenen, gegen die sich die 
Maßnahme richtet und 
 
4. eine Kennung des Telekommuni-
kationsanschlusses oder Endgerä-
tes. 
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(4) Abweichend von Absatz 3 darf 
eine Maßnahme nach Absatz 1, die 
allein auf die Ermittlung des Aufent-
haltsortes einer vermissten, suizid-
gefährdeten oder hilflosen Person 
gerichtet ist, durch die Behördenlei-
tung oder deren Vertretung ange-
ordnet werden.“ 

  
b) Die bisherigen Absätze 4 und 5 wer-

den die Absätze 5 und 6.  
 

  

7. § 20c Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„§ 16a Absatz 2 Satz 6 und 7 gilt ent-
sprechend.“ 

 

  

8. § 21 Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„§ 16a Absatz 2 Satz 6 und 7 gilt ent-
sprechend.“ 

 
 
 
 
 

  

Artikel 4 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 

 

 Artikel 4 
Inkrafttreten 

 
Unverändert 
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Anlage 1 (unverändert) 
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Bericht 
 
A Allgemeines 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 17/12423 - wurde vom Plenum nach 
1. Lesung am 27. Januar 2021 einstimmig an den Innenausschuss - federführend -, an den 
Hauptausschuss sowie an den Rechtsausschuss überwiesen. 
 
Mit der Einbringung des Gesetzentwurfs beabsichtigt die Landesregierung eine entspre-
chende Absichtserklärung aus dem Koalitionsvertrag von CDU und FDP umzusetzen. In dem 
Gesetzentwurf wird u.a. der Begriff der Versammlung normiert und die Anwendung des Ver-
sammlungsgesetzes auch für nicht öffentliche Versammlungen klargestellt. Es sollen Rege-
lungen getroffen werden zu Versammlungen unter freiem Himmel, zu einem Uniformierungs-
verbot, zu einem Kooperationsgebot zwischen Veranstalter und Versammlungsbehörde so-
wie zu einem Verbot der Störung. Versammlungs- und Polizeibehörden sollen besondere 
Ermächtigungen erhalten, bestimmte Orte und Tage geschützt und Anpassungen mit Blick 
auf die Technikentwicklung vorgenommen werden. Darüber hinaus sollen die bisher im 
Bannmeilengesetz des Landtags enthaltenen Regelungen integriert und Folgeanpassungen 
im Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen umgesetzt werden. 
 
 
B Beratung 
 
Der Innenausschuss hat sich mit dem Gesetzentwurf in seinen Sitzungen am 25. Februar 
2021, 6. Mai 2021 und 8. Dezember 2021 befasst. 
 
In der Sitzung am 25. Februar 2021 beschließt der Innenausschuss die Durchführung einer 
Anhörung von Sachverständigen. Diese wird nach der Vereinbarung, sie mit dem zuvor von 
der Fraktion der SPD eingebrachten Gesetzentwurf, Drucksache 17/11673, zu verbinden, am 
6. Mai 2021 vom Innenausschuss und Rechtsausschuss gemeinsam durchgeführt. Der Haupt-
ausschuss brachte sich nachrichtlich in das Anhörungsverfahren ein. Der Rechtsausschuss 
ist bei dem Gesetzentwurf der Fraktion der SPD, Drucksache 17/11673, nicht zur Mitberatung 
aufgerufen. 
 
Die geladenen Sachverständigen sind der Einladung 17/1817 zu entnehmen.  
 
Die Sachverständigen waren gebeten, im Vorfeld der Anhörung schriftlich Stellung zu dem 
Antrag zu nehmen. Den Ausschüssen liegen zur Anhörung folgende Stellungnahmen vor: 
 

Deutscher Gewerkschaftsbund 
Bezirk NRW 

Stellungnahme 17/3757 

Professor Dr. Christoph Gusy 
Universität Bielefeld  
Fakultät für Rechtswissenschaft 

Stellungnahme 17/3778 

Lt. Polizeidirektor a.D. 
Thomas Dammers 
Aachen 

Stellungnahme 17/3780 

Professor a.d. Hartmut Brenneisen 
Preetz 

Stellungnahme 17/3805 
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Professor Dr. Norbert Ullrich 
Duisburg 

Stellungnahme 17/3812 

Professor Dr. Frank Braun  
Hagen 

Stellungnahme 17/3815 

Professor Dr. Christian von Coelln 
Köln 

Stellungnahme 17/3817 

ver.di  
Landesbezirk NRW, Düsseldorf 

Stellungnahme 17/3829 

Professor Dr. Clemens Arzt  
Direktor des Forschungsinstituts  
für Öffentliche und Private Sicherheit 
Hochschule für Wirtschaft und Recht 
Berlin 

Stellungnahme 17/3834 

Professor Dr. Kyrill-A. Schwarz  
Würzburg 

Stellungnahme 17/3851 

Professor Dr. Markus Thiel 
Deutsche Hochschule der Polizei 

Stellungnahme 17/3858 

Rechtsanwalt Wilhelm Achelpöhler 
Münster 

Stellungnahme 17/3890 

 
Darüber hinaus gehen den Ausschüssen folgende Eingaben zu: 
 
Parents for Future Germany, Köln Stellungnahme 17/3788 
Gewerkschaft der Polizei NRW Stellungnahme 17/3813 
NeueRichtervereinigung Stellungnahme 17/3823 
VVN-BdA Stellungnahme 17/3857 
Fanhilfe Dortmund Stellungnahme 17/3885 
Landesjugendring NRW Stellungnahme 17/3893 
Bochumer Montagsdemo Zuschrift 17/577 
Integrationshaus e.V., Köln Zuschrift 17/604 
 
In der Anhörung am 6. Mai 2021 nimmt neben den oben genannten Sachverständigen und 
Interessenvertretungen Professor Dr. iur. habil. Michael Elicker, Staatsrechtslehrer, Hoch-
schullehrer für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Steuer und Finanzrecht Universität des 
Saarlandes, mündlich Stellung. Die Anhörung ist mit Ausschussprotokoll 17/1406 dokumen-
tiert.  
 
Der zur Mitberatung aufgerufene Hauptausschuss empfiehlt dem Innenausschuss, den Ge-
setzentwurf der Landesregierung anzunehmen. 
 
Zu der Sitzung am 8. Dezember 2021 legen die Fraktionen von CDU und FDP mit Drucksache 
17/15821 und Drucksache 17/15897 zwei gemeinsame Änderungsanträge zu dem Gesetzent-
wurf der Landesregierung vor. 
 
Die Beratung des Innenausschusses am 8. Dezember 2021 findet in gemeinsamer Sitzung 
mit dem Rechtsausschuss statt. 
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Die Fraktion der CDU tritt Vorwürfen, die Gesetzesberatung zunächst möglichst rasch durch-
führen zu wollen und später verschleppt zu haben, energisch entgegen. Sie hebt hervor, dass 
es ihnen ein besonderes Anliegen ist, die Gesetzentwürfe in einem geordneten parlamentari-
schen Verfahren zu beraten. Die Fraktion habe sich intensiv mit strittigen Punkten auseinan-
dergesetzt, viele Gespräche gesucht und Argumente abgewogen. Wiewohl die Gesetzge-
bungskompetenz für das Versammlungsrecht bereits im Jahr 2006 vom Bund auf die Länder 
überging, sei Nordrhein-Westfalen nun das siebte Bundesland, welches Landesrecht 
schaffe. Die Koalition löse mit der anstehenden Verabschiedung eines Versammlungsgeset-
zes ein weiteres Wahlversprechen ein. 
Mit Blick auf die beiden von den regierungstragenden Fraktionen zu dem Gesetzentwurf der 
Landesregierung vorgelegten Änderungsanträge - Drucksache 17/15821 und Drucksache 
17/15897 - verweist die Fraktion der CDU darauf, dass strittige Punkte aufgelöst und Konkre-
tisierungen vorgenommen worden seien. Akzeptanz sei ihnen sehr wichtig. Die nordrhein-
westfälische Polizei könne in Zukunft weitaus rechtssicherer in Versammlungsgeschehen 
agieren. Das Gesetz ermögliche Versammlungsleitungen und Versammlungsteilnehmern ge-
genüber den bundesgesetzlichen Regelungen eine bessere Orientierung. Bereits die Anhö-
rung habe deutlich gemacht, dass der Gesetzentwurf der Landesregierung eine deutliche Ver-
besserung gegenüber dem Bundesgesetz mit sich bringt. Die Fraktion der CDU hält fest, dass 
dem Gesetzentwurf keine durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken entgegen ge-
bracht worden seien. 
Gemeinsam mit der Fraktion der FDP sei es gelungen, für widerstreitende Interessen eine 
ausgewogene Lösung in Gestalt des modifizierten Gesetzentwurfs der Landesregierung zu 
finden. Damit sei ein neuer Meilenstein in der Gesetzesgeschichte Nordrhein-Westfalens ge-
lungen. 
Der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD habe das schleswig-holsteinische Gesetz zum Vor-
bild und lasse zeitgemäße Befugnisse vermissen. Wiewohl dessen Titel „Versammlungsfrei-
heitsgesetz“ es suggeriere, sei es nicht in besonderem Maße freiheitsorientiert. Die Fraktion 
der SPD lasse sich bei ihrem Gesetzentwurf davon leiten, dass das Gesetz nicht vorrangig als 
Gefahrenabwehrrecht fungieren solle. In dieser Konsequenz könne die Fraktion der CDU die 
Einschätzung nicht teilen, da es auch einen klaren Schutzauftrag des Staates gebe. 
 
Die Fraktion der SPD führt eingangs aus, dass sie dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
und den diesbezüglichen Änderungsanträgen der Koalition nicht zustimmen kann und sie die 
positive Einschätzung der Koalition bei der Bewertung des Gesetzentwurfs der Landesregie-
rung nicht verwundert. Sie erkennt an, dass von der Koalition Anregungen aus der Anhörung 
aufgegriffen und versucht wurde, diese umzusetzen. 
Für die Fraktion der SPD sind Freiheitsrechte immer als ebensolche zu sehen: als Abwehr-
rechte des Bürgers gegenüber dem Staat. Beim Versammlungsrecht stünde die Frage an, ob 
es restriktiv oder freiheitlich geregelt werden solle. Sie konstatiert, dass das seit Jahresbeginn 
andauernde Beratungsverfahren zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung vielleicht Ver-
besserungen mit sich gebracht habe, es aber immer noch nicht gut sei. Allein auf die Umset-
zung von Wahlversprechen komme es nicht an.  
Die Fraktion der SPD hebt hervor, dass der lang erwartete Änderungsantrag der regierungs-
tragenden Fraktionen zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung am 6. Dezember 2021, so-
mit zwei Tage vor der Schlussberatung im Ausschuss, eingebracht wurde. Sie stellt Mutma-
ßungen über die ausschlaggebenden Einflüsse bei dessen Ausgestaltung an, u.a. dass sich 
liberale Ansichten den restriktiven hätten unterordnen müssen. Sie selbst habe sich mit den 
beabsichtigten Änderungen trotz der Kürze der Zeit intensiv auseinandergesetzt und komme 
zu dem Resümee, dass es den regierungstragenden Fraktionen nicht Ernst mit der parlamen-
tarischen Beratung sei. Wie erfreulicherweise beim Polizeigesetz praktiziert, sei für ein trans-
parentes Beratungsverfahren beim Versammlungsrecht eine erneute Anhörung angezeigt und 
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die Fraktion hoffe, dass dies die Fraktion der FDP gleich vorschlagen werde. Jedenfalls bean-
tragt die Fraktion der SPD die Durchführung einer erneuten Anhörung.  
Die schwerwiegendsten Kritikpunkte der Fraktion der SPD an dem Gesetzentwurf der Landes-
regierung hätten trotz der vorliegenden Änderungsanträge Bestand. Nicht jedes Vorkommnis 
dürfe, wie es das Gesetz der Landesregierung vorsehe, schwerwiegender als eine Ordnungs-
widrigkeit eingeordnet werden. Der Begriff des Störers sei noch nicht hinreichend definiert. 
Und es könne nicht angehen, dass man sich bereits im Bereich der Anmeldung einer Ver-
sammlung der Gefahr aussetze, möglicherweise im Straftatbereich verfolgt zu werden.  
 
Die Fraktion der FDP schickt ihren Ausführungen voraus, dass es gut und richtig ist, dass 
Nordrhein-Westfalen jetzt ein modernes Versammlungsgesetz auf den Weg bringt, welches 
Bürgerrechte stärkt, Versammlungen schützt und mit den Modifizierungen mehr Rechtssicher-
heit schafft.  
Die Vorgängerregierung hätte die seit 2006 bestehende Gesetzgebungskompetenz in An-
spruch nehmen können, um selbst ein Versammlungsgesetz zu verabschieden, aber es habe 
wohl an Mut gefehlt oder die regierungstragenden Fraktionen hätten an wichtigen Punkten 
nicht übereinkommen können. Die jetzige Koalition sei anders aufgestellt.  
In der Tat habe man sich der Anregungen und Bedenken der Sachverständigen angenommen 
und sich dann auf essenzielle Aspekte fokussiert. Genau darin unterschieden sich auch die 
beiden zur Beratung vorliegenden Gesetzentwürfe. Im Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
seien die „schwammigen Begrifflichkeiten“ nicht geeignet, Freiheit zu gewährleisten. Die Koa-
lition habe Klarstellungen insbesondere hinsichtlich des Militanzverbots, bei Gegendemonst-
rationen, bei den Kontrollstellen und bei den Grenzen bei Video- und Tonaufzeichnungen vor-
genommen. Man habe eine Evaluation vorgesehen, um eine Prüfung zu gewährleisten, und 
zudem die Gedenktage als Regelung im Gesetz. Eine Auflistung der Orte, wie sie die Fraktion 
der SPD vorsehen wolle, gehe zu weit. Die Klarstellungen seien allerdings auch nicht so 
schwerwiegend als das eine neuerliche Anhörung von Sachverständigen durchgeführt werden 
müsse. 
Keinesfalls sei das Beratungsverfahren im Eiltempo durchlaufen worden, sondern in einem 
geordneten, guten Verfahren. Die Koalitionsfraktionen hätten ihre Hausaufgaben gemacht. 
 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erachtet eine neuerliche Anhörung als geboten. Es 
verblieben auch mit den Änderungsanträgen der Koalition Unklarheiten, z.B. zum Demonstra-
tionsverbot auf Autobahnen, zu den Grenzen bei Video- und Tonaufzeichnungen. Die gewähl-
ten Formulierungen gewährten nach ihrer Einschätzung an einigen Stellen Einblick in das Ver-
ständigungsverfahren der Koalitionsfraktionen. Erst nach der großen Demonstration in Nord-
rhein-Westfalen gegen den Gesetzentwurf habe man in Berlin wahrgenommen, wie die Frak-
tion der FDP in Nordrhein-Westfalen agiere. Zuvor habe die FDP den Gesetzentwurf der Lan-
desregierung begrüßt, danach habe sich die FDP neu positioniert und Änderungen in Aussicht 
gestellt. 
Zum parlamentarischen Beratungsverfahren moniert die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
dass nach der Anhörung auf Veranlassung der Koalitionsfraktionen erst jetzt, in der Schluss-
sitzung, erstmalig eine Aussprache vorgenommen wird. Sie mutmaßt, dass auch die Bundes-
tagswahl Anlass einer weiteren zeitlichen Verschiebung gewesen ist. 
Die Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen enthielten begrüßenswerte Klarstellungen. Es 
seien aber bei weitem nicht alle Kritikpunkte aufgegriffen worden, z.B. bei der Bestimmung der 
Versammlungsleitung, Unklarheiten beim Störungsverbot, die behördlichen Ablehnungs-
rechte, der Datenschutz, die Datenerhebung und zum jetzt umbenannten Militanzverbot. In 
diesem Zusammenhang verweist die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf eine nach ihrer 
Ansicht unsägliche Textpassage in der Gesetzesbegründung. Diese sei den Initiatoren offen-
bar entgangen, denn sie hätten die Möglichkeit, mit den Änderungsanträgen eine Klarstellung 
dazu zu treffen, nicht genutzt. Die nun angedachte Aufnahme der Gedenktage sei begrüßens-
wert, aber auch die konkrete Nennung der Orte, wie die Fraktion der SPD dies plane. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15915 

 
 

39 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hält fest, dass das Gesetz den Duktus eines Gefah-
renabwehrrechts in sich trägt und Modernität und Freiheit in Frage stellt. Die Fraktion lehne 
nicht reflexartig Regierungsentwürfe ab, tue dies im vorliegenden Fall nach intensiver Prüfung. 
 
Auch die Fraktion der AfD zeigt sich ob des zeitlichen Verlaufs des Beratungsverfahrens irri-
tiert und bezweifelt das Erfordernis einer kurzfristigen Beschlussfassung, ohne weitere Anhö-
rung. Der Gesetzentwurf der Landesregierung beinhalte begrüßenswerte Regelungen wie z.B. 
das Militanzverbot und das Störungsverbot. Es fehle jedoch auch an Regelungen. Die Fraktion 
stellt beispielhaft die Frage in den Raum, wie Gefahren erkannt werden könnten, wenn die 
Kommunikation innerhalb einer Demonstration nicht auf Deutsch erfolge.  
Die Fraktion der AfD kündigt an, zur 2. Lesung Änderungsanträge einbringen und sich aus 
diesem Grund bei den jetzigen Abstimmungen zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
enthalten zu wollen. 
 
Sodann lässt der Vorsitzende über die Durchführung einer erneuten Anhörung zu dem Ge-
setzentwurf der Landesregierung und den jetzt vorliegenden Änderungsanträgen abstimmen. 
Eine erneute Anhörung wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD abgelehnt. Die quali-
fizierte Mehrheit gemäß § 57 Absatz 6 GO LT für die Durchführung einer erneuten Anhörung 
wird somit nicht erreicht. 
 
Über die vorliegenden Änderungsanträge hinaus werden keine weiteren Änderungsanträge 
aus den Fraktionen eingebracht. 
 
Der Rechtsausschuss fasst vor der Abstimmung im Innenausschuss, jeweils mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der Fraktion der AfD, die Empfehlung, die beiden Änderungs-
anträge der Fraktionen von CDU und FDP und den so geänderten Gesetzentwurf der Landes-
regierung anzunehmen.  
 
 
C Abstimmung 
 
Der Innenausschuss nimmt den Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP - Druck-
sache 17/15821 - mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der Fraktion der AfD an. 
 
Der weitere Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP - Drucksache 17/15897 - wird 
ebenso mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der Fraktion der AfD angenommen. 
 
Der Innenausschuss empfiehlt, den so geänderten Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 17/12423 - gleichfalls mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen 
die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der 
Fraktion der AfD anzunehmen. 
 
 
 
 
Daniel Sieveke 
Vorsitzender 




